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Hinweis zur Beantwortung von Bieterfragen  
nach § 12a EU Abs. 3 VOB/A  
 
 
Anfragen zu den Vergabeunterlagen müssen schriftlich über die Vergabeplattform an 
die Vergabestelle gerichtet werden. Mündliche Anfragen werden ausnahmslos nicht 
anerkannt. Dies dient der rechtssicheren Dokumentation des Vergabeverfahrens und 
zur Gewährleistung der inhaltlich korrekten Übermittlung der Anfrage an den 
jeweiligen Bearbeiter.  
 
Anfragen zu den Vergabeunterlagen gelten dann als rechtzeitig beantragt, wenn die 
Anfrage mindestens 8 Kalendertage vor dem Tag der Submission bei der 
Vergabestelle vorliegt. Alle später eintreffenden Anträge auf Auskunft werden nicht 
mehr beantwortet.  
 
Alle rechtzeitig gestellten Auskunftsanträge werden in Form von Rundschreiben 
beantwortet, d.h. Frage und Antwort werden an alle Bieter verteilt. Der Versand durch 
die Vergabestelle erfolgt unmittelbar, spätestens jedoch 6 Kalendertage vor 
Submission über die Vergabeplattform.  
 
Dem Bieter wird empfohlen, sein Angebot rechtzeitig, jedoch möglichst so spät abzu-
geben bzw. auf der Vergabeplattform hochzuladen, dass eventuelle Rundschreiben 
noch im Angebot berücksichtigt werden können. 

 

Die Bieter, die sich die Vergabeunterlagen ohne Registrierung herunterladen, 
sind gehalten, sich selbst laufend über den aktuellen Stand des Vergabever-
fahrens und der veröffentlichten Bieterrundschreiben auf der Vergabeplattform 
zu informieren (Holschuld). 


